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1 Einleitung

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplans

Am südlichen Ortsrand der Gemeinde Aresing, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,
soll das bestehende Gewerbegebiet im erträglichen Maße in Richtung Westen und
Süden erweitert werden.

Anlass des Bauleitplanverfahrens ist der dringende Bedarf an weiteren Gewerbeflä-
chen für ortsansässige und regionale Betriebe. Aktuell liegen der Gemeinde bereits
mehrere konkrete Anfragen von Bauwerbern vor. Die Aufstellung des Bebauungs-
plans ist notwendig, um dieser Nachfrage gerecht zu werden und die Entwicklung des
Gewerbestandortes Aresing städtebaulich zu sichern und zu steuern.

Das ca. 7,55 ha große Plangebiet umfasst folgende Fl.Nrn.:

688 (TF), 689/8 (TF), 690 (TF), 691, 691/1, 700 (TF), 700/1, 704/1 (TF), 704/2 (TF),
704/17, 705 sowie 706 (TF)

Um den Belangen des Umweltschutzes Rechnung zu tragen, ist gemäß § 2 Abs. 4
BauGB (Baugesetzbuch) eine Umweltprüfung nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB
durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermit-
telt, in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden.

1.2 Darstellung der in den einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgeleg-
ten Ziele des Umweltschutzes

Die Vorgaben und Ziele folgender Fachgesetze und Fachpläne sind in die Planungen
mit einzubeziehen:

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Bodenschutzgesetz (BBodSchG)
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
- Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG)
- Bayerisches Waldgesetz (BayWaldG)
- Landesentwicklungsprogramm (LEP) 2013
- Regionalplan der Region 10
- Arten- und Biotopschutzprogramm des Lkr. Neuburg-Schrobenhausen (ABSP)
- Flächennutzungsplan der Gemeinde Aresing

1.2.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern

Im Landesentwicklungsprogramm Bayern LEP, Stand 2013 werden u. a. folgende
Ziele genannt:

- Erhalt der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts
- Erhalt und Verbesserung der Versickerungsfähigkeit von Flächen
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- Erhaltung und nachhaltige Weiterentwicklung gewachsener Siedlungsstrukturen
unter Wahrung des charakteristischen Orts- und Landschaftsbildes

- Schonende Einbindung der Siedlungsgebiete in die Landschaft

In der Strukturkarte des LEP (Anhang 2) werden die Flächen der Gemeinde Aresing
als „Allgemeiner Ländlicher Raum“ dargestellt.
„Der ländliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass

- er seine Funktion als eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern
und weiter entwickeln kann,

- seine Bewohner mit allen zentralörtlichen Einrichtungen in zumutbarer Erreich-
barkeit versorgt sind,

- er seine eigenständige Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur bewahren kann und
- er seine landschaftliche Vielfalt sichern kann.“ (Grundsätze 2.2.5 LEP)

Zu Natur und Landschaft sind mit möglichem Bezug auf Planungsinhalte folgende
Aussagen enthalten:
7.1.1 (G) Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrundlage und

Erholungsraum des Menschen erhalten und entwickelt werden.
7.1.6 (G) Lebensräume für wildlebende Arten sollen gesichert und entwickelt

werden. Die Wanderkorridore wildlebender Arten zu Land, zu Wasser
und in der Luft sollen erhalten und wiederhergestellt werden.

7.1.6 (Z) Ein zusammenhängendes Netz von Biotopen ist zu schaffen und zu
verdichten.

1.2.2 Regionalplan Ingolstadt (Region 10)

Im Regionalplan der Region Ingolstadt wird Aresing keine zentralörtliche Funktion
zugewiesen. Die Entfernung zum nächstgelegenen Mittelzentrum Schrobenhausen
beträgt ca. 6 km. Das nächste Oberzentrum Ingolstadt liegt in ca. 45 km Entfernung.
Die Gemeinde liegt in einem ländlichen Teilraum, dessen Entwicklung in besonderem
Maße gestärkt werden soll. Aresing liegt an der Entwicklungsachse von überregiona-
ler Bedeutung Ingolstadt-Augsburg.
Folgende Grundsätze und Ziele nennt der Regionalplan zum nachhaltigen Raument-
wicklung (A II) zum Punkt Siedlungsstruktur und Siedlungsentwicklung (B III 1.1 bis
1.5):

- „Zum Erhalt der dynamischen Entwicklung der Region ist es von besonderer Be-
deutung, ausreichend Flächen für eine gewerbliche und wohnbauliche
Siedlungstätigkeit bereitzustellen.

- Es ist anzustreben, die Siedlungsstruktur unter Wahrung ihrer Vielfalt ressourcen-
schonend zu entwickeln, Grund und Boden sparsam in Anspruch zu nehmen und
Siedlungs- und Erschließungsformen flächensparend auszuführen.

- Vorrangig sollen die vorhandenen Siedlungsflächen innerhalb der Siedlungsge-
biete genutzt werden.

- Die Siedlungstätigkeit soll in allen Gemeinden in Übereinstimmung mit ihrer
Größe, Struktur und Ausstattung in der Regel organisch erfolgen.
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- In zentralen Orten kann sich eine verstärkte Siedlungsentwicklung vollziehen,
ebenso eine Wohnbauentwicklung in geeigneten Gemeinden des Stadt- und Um-
landbereiches des Verdichtungsraumes außerhalb von Lärmschutzzonen.

- Eine Zersiedlung der Landschaft soll verhindert werden. (…)
- Es ist anzustreben, dass die gewerbliche und wohnbauliche Siedlungsentwick-

lung in einem angemessenen Verhältnis stehen. (…)
- Auf eine gute Durchgrünung und Gestaltung der Baugebiete insbesondere am

Ortsrand und in den Ortsrandbereichen soll geachtet werden.“

sowie zum Punkt „Gewerbliche Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Tourismus“ (B IV 2.1 bis
2.4):

- „Die wirtschaftsnahe Infrastruktur soll erhalten und vor allem in den zentralen Or-
ten und Entwicklungsachsen ausgebaut werden. Das Entwicklungspotenzial des
Verdichtungsraumes Ingolstadt soll genutzt werden, um seine regionale und über-
regionale Bedeutung zu gewährleisten. Infrastrukturelle Mängel der
Gewerbestandorte sollen vor allem in den Gebieten abgebaut werden, deren Ent-
wicklung in besonderem Maße gestärkt werden soll.

- Auf dem Arbeitsmarkt der Region soll ein in Qualität und Quantität breites und
modernes Arbeits- und Ausbildungsplatzangebot angestrebt werden. Dabei soll
ein Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage in einer zumutbaren Entfernung
zwischen Wohn- und Arbeitsort ermöglicht werden.

- Dem negativen Pendlersaldo gegenüber der Region München soll auch durch
eine vermehrte gewerbliche Siedlungstätigkeit begegnet werden.“

Darüber hinaus sind folgende Aspekte des Regionalplans zu beachten und zu nen-
nen:

- „Das Wachstum von Wirtschaft und Bevölkerung läuft in der Region Ingolstadt
derzeit dynamisch ab. Dementsprechend besteht weiterhin ein nicht unerhebli-
cher Bedarf an Flächen für eine gewerbliche und wohnbauliche Siedlungstätigkeit.
Allen aktuellen Prognosen nach dürfte die Zunahme der Bevölkerung in der Re-
gion bis ca. 2020 anhalten, wenn u.U. auch nur leicht. In Teilräumen sind auch
Abnahmen nicht auszuschließen. (B III, zu 1.1 bis 1.1.2)

- Die Region Ingolstadt ist ein attraktiver Lebens- und Arbeitsraum. Sie verfolgt das
Ziel, neben der wirtschaftlichen Dynamik den Erhalt der natürlichen Lebensgrund-
lagen in sozialer Verantwortung sicherzustellen, so dass es zu gleichwertigen
Lebens- und Arbeitsbedingungen aller Teilräume kommt und dass die Region in
ihrer Gesamtheit ihre Position behaupten kann. (A I, Leitbild G)

- Die strukturelle Schwäche [des] Teilraumes ist neben der Stärkung der Wirt-
schaftskraft vor allem durch die Verbesserung der verkehrlichen Anbindung unter
Berücksichtigung der natürlichen Lebensräume zu überwinden. Der Bereitstellung
einer dauerhaften Versorgung der Bevölkerung mit notwendigen Einrichtungen ist
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besonderer Vorzug gegenüber Auslastungserfordernissen einzuräumen. (A II, zu
2, G)

- Als Lebensraum und Heimat kommt den Gemeinden für eine nachhaltige Raum-
entwicklung eine entscheidende Bedeutung zu. Sie tragen mit ihrer
eigenständigen lokalen Entwicklung zur dynamischen Gesamtentwicklung der
Region bei. Bei ihren Entscheidungen sollen die langfristigen ökologischen, sozi-
okulturellen und wirtschaftlichen Auswirkungen bei allen Planungen und
Maßnahmen berücksichtigt werden. (A III, zu 1, G)“

Die genannten Ziele und Grundsätze der Landesplanung und der Regionalplanung
werden im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans berücksichtigt. Durch
die Neudarstellung von Bauflächen sind keine Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete oder
Regionale Grünzüge betroffen.

Folgende Ziele und Umweltbelange des Regionalplans wurden bei der Aufstellung
des Bebauungsplans berücksichtigt:

- Entwicklung eines attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraums zusammen mit der
Entwicklung und Sicherung ökologisch wertvoller Gebiete auf den Ausgleichsflä-
chen

- gute Ein- und Durchgrünung des Gewerbegebietes
- Schaffung von ausgewogenen Verhältnissen bei der Entwicklung von Arbeitsplät-

zen und Bevölkerung
- Anbindung des Gewerbegebietes an vorhandene Strukturen zur Verhinderung ei-

ner Zersiedlung
- Gewerbegebietsfläche liegt in einem bereits vorbelasteten Bereich (Lärm, Ver-

kehr, Landschaftsbild etc.) und außerhalb von besonders geschützten Gebieten

1.2.3 Schutzgebiete

Von der Planung werden keine bestehenden oder geplanten Wasserschutzgebiete
(Trinkwasser- oder Heilquellenschutzgebiete), Waldschutzgebiete, Überschwem-
mungsgebiete, Natur- oder Landschaftsschutzgebiete, Bannwälder, Vogelschutz-
oder FFH-Gebiete berührt. Ebenso sind keine bekannten Ökokatasterflächen1 betrof-
fen.
Westlich des Planungsgebietes befindet sich das festgesetzte Überschwemmungs-
gebiet entlang der Weilach.

1  Bayerisches Landesamt für Umwelt: FIS-Natur Online [Stand: 04.08.2021]
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Planungsgebiet (orange) mit Lage ÜSG, Hochwassergefahrenflächen (blau) sowie Biotope (rot)

Bau- oder Bodendenkmäler sind laut Bayerischem Denkmal-Atlas [Abfrage
04.08.2021] im Planungsgebiet nicht bekannt.
Folgende Ziele und Umweltbelange der gesetzlich verankerten Schutzgebiete wurden
bei der Aufstellung des Bebauungsplans berücksichtigt:

- Gewerbegebietsfläche grenzt an bereits bestehendes Gewerbe an
- Geltungsbereich befindet sich außerhalb von besonders geschützten Gebieten

1.2.4 Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP)

Im Arten- und Biotopschutzprogramm des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen
sind randlich der beplanten Flächen, entlang der Weilach, Ziele bezüglich der Erhal-
tung und Optimierung naturschutzfachlich bedeutsamer Gewässer auf überregionaler
Ebene verzeichnet.

Als Ziel für Regionale Entwicklungsschwerpunkte bzw. Verbundachsen ist die „Wie-
derherstellung strukturreicher Gewässerabschnitte zum Erhalt der letzten
Vorkommen von Bauchneunauge und Koppe im Landkreis, Verminderung des Ein-
trags von Dünger aus den angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen“   genannt.

Planungsgebiet (orange) mit Lage Schwerpunktgebiet „Weilachtal“ (grün)
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Im Textteil zu den Bächen im Landkreis ist zur Weilach Folgendes beschrieben:
„[…] Die Weilach wird randlich von kleinen Gehölzen gesäumt. Indikator für die in
Teilbereichen erhaltene Strukturqualität des Gewässers stellen die gefährdeten
Fischarten wie Bachneunauge (Lampetra planeri) und Koppe (Cottus gobio) dar. Zu-
nehmende Bebauung und Ackernutzung in der weitgehend grünlandgenutzten Aue
gefährden jedoch den Lebensraumkomplex der Weilach.“

Als räumlich konkretisiertes Ziel und Maßnahme werden beschrieben:
„Naturschutzrechtliche Sicherung besonders wertvoller Teilbereiche. Ausweisung
von Landschaftsschutzgebieten für das […] Weilachtal.“

Ebenso ist randlich der beplanten Flächen ein Ziel für regionale Entwicklungsschwer-
punkte bzw. Verbundsachsen verzeichnet:
„Optimierung der Fluss- und größeren Bachtäler als Biotopverbundsachsen, insbe-
sondere durch Förderung einer naturnahen Auendynamik und –struktur bei
Extensivierung der Nutzung und Erhöhung des Grünlandanteils.“

Es werden keine weiteren Ziele und Maßnahmen im Arten- und Biotopschutzpro-
gramm Bayern (ABSP) für das Planungsgebiet dargestellt. Dem Geltungsbereich
selbst werden keine Schwerpunkt- oder Schutzgebiete zugewiesen.

Der Großteil der Fläche liegt im Schutzgebietsvorschlagsgebiet „Weilachtal“ (Laub-
wald bodensaurer, Feuchtwald, Röhricht, Großseggenried, Nasswiese, Flachmoor,
Streuwiese, Kammmolch, Bauchneunauge, Koppe).

Es wird weder in Bereiche der Verbundsachse der Weilach eingegriffen noch in das
Gewässer selbst. Eine direkte Beeinträchtigung der genannten Ziele für regionale
Entwicklungsschwerpunkte bzw. Verbindungsachsen ist durch die Entwicklung des
Gewerbegebietes nicht zu erkennen.

Folgendes Ziel wurde im Hinblick auf den Biotopverbund bei der Aufstellung des Be-
bauungsplans berücksichtigt:

- Neuschaffung von gleichwertigen Lebensräumen auf den teilweise zusammen-
hängenden Ausgleichsflächen zur Schaffung eines Biotopverbunds

1.2.5 Artenschutzkartierung Bayern (ASK)

Im Geltungsbereich befinden sich keine ASK-Nachweis-Punkte.2
In der Umgebung des Planungsgebietes sind folgende Punkte dokumentiert:

Säugetiere:

- Kirche Aresing (ca. 1,2 km vom Vorhaben entfernt): Vorkommen von Grauem
Langohr (Plecotus austriacus), FFH-Anhang II und IV, RL Bayern 3) und Großem
Mausohr (Myotis myotis, FFH-Anhang IV, RL Bayern 3)

2  Bayerisches Landesamt für Umwelt: Artenschutzkartierung Bayern, TK 7433 Schrobenhausen-Aresing
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- Gebäude Unterweilenbach (ca. 1,1 km vom Vorhaben entfernt): Vorkommen von
Kleiner Bartfledermaus (Myotis mystacinus, FFH-Anhang IV, RL Bayern)

- Kirche Unterweilenbach (ca. 1,3 km vom Vorhaben entfernt): Vorkommen von
Fledermäusen der Gattung Plecotus

- Weilach (ca. 300 m vom Vorhaben entfernt): Biber (Castor fiber)

Vögel:

- Acker (ca. 600 m vom Vorhaben entfernt): Wachtel (Coturnix coturnix) 1999
- Erlenbestand um Weiher (ca. 650 m vom Vorhaben entfernt): Grünspecht (Picus

viridis)
- Westlich der Weilach (ca. 400 m vom Vorhaben entfernt): Neuntöter (Lanius col-

lirio)

Folgende Ziele und Umweltbelange der Artenschutzkartierung Bayern wurden bei der
Aufstellung des Bebauungsplans berücksichtigt:

- Neuschaffung von gleichwertigen Lebensräumen auf den z.T. zusammenhängen-
den Ausgleichsflächen im Sinne eines Biotopverbunds

1.2.6 Waldfunktionsplan

Im Geltungsbereich ist kein Wald vorhanden.

1.2.7 Flächennutzungsplan

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Aresing sind die Flächen
als landwirtschaftliche Flächen sowie bereits als Gewerbeflächen dargestellt.
Die Darstellung im Flächennutzungsplan stimmt nicht mit den aktuellen Planungsab-
sichten der Gemeinde Aresing überein und wird daher derzeit bereits parallel zur
Aufstellung des Bebauungsplans geändert. Die 8. Änderung des Flächennutzungs-
plans umfasst dabei neben den Gewerbeflächen der Firma Bauer (zwei
Teilgeltungsbereiche, bestehende Betriebsfläche) das westlich der Staatsstraße ST
2050 gelegene gemeindliche Gewerbegebiet (vorliegende Planung).

2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkun-
gen  nach § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB

2.1 Allgemeine Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes

2.1.1 Naturräumliche Lage

Das Planungsgebiet liegt im Landschaftsraum „Unterbayerisches Hügelland und Isar-
Inn-Schotterplatten“ (D65) und ist der Naturraum-Untereinheit „Donau-Isar-Hügel-
land“ (062-A) zuzuordnen.
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2.1.2 Reliefstrukturen

Das Gelände der geplanten Gewerbegebietsflächen hat eine regelmäßige, nahezu
ebene Topografie. Es weist lediglich ein Gefälle von Süden (ca. 434 m ü. NN) nach
Norden (ca. 430,5 m ü. NN) um ca. 3,5 m auf.

2.1.3 Boden- und Klimaverhältnisse

Die Geologische Karte 1:500.000 weist als Geologische Haupteinheit im Bereich des
Planungsgebietes die Obere Süßwassermolasse, kiesführend sowie den davon älte-
ren Teil auf.
Die Digitale Hydrogeologische Karte nennt als Einheit für das Planungsgebiet „Ge-
röllsandserie (westliches Äquivalent der unteren Nördlichen Vollschotter)“ mit
Gesteinsausbildung „Sand und (Fein-) Kies mit Ton-, Schluff- oder Mergeleinschal-
tungen (insgesamt feinkörniger als die Unteren Vollschotter im Osten“. Die
hydrogeologischen Eigenschaften des Grundwasserleiters ist in den sandigen und
kiesigen Partien von mäßiger bis mittlerer, bei höheren Feinkornanteilen von geringer
Porendurchlässigkeit, wobei das Filtervermögen in den sandigen und kiesigen Partien
gering, bei höheren Feinkornanteilen mäßig bis hoch ist.
Das Klima ist mild, allgemein warm und gemäßigt. Die Jahresmitteltemperatur im Be-
reich des Planungsgebietes beträgt ca. 8,4°C, die Jahresniederschlagssumme liegt
bei ca. 750 mm.

2.1.4 Potenzielle natürliche Vegetation

Als potenzielle natürliche Vegetation im westlichen Teilbereich wäre überwiegend ein
Zittergrasseggen-Stieleichen-Hainbuchenwald im Komplex mit Hainmieren-
Schwarzerlen-Auenwald, im östlichen Teilbereich ein Zittergrasseggen-Hainsimsen-
Buchenwald im Komplex mit Zittergrasseggen-Waldmeister-Buchenwald.3

2.1.5 Art und Nutzung der angrenzenden Flächen

Im Norden an das geplante Gewerbegebiet grenzt der Bauhof der Gemeinde Aresing
an. Im Osten befindet sich ein bestehendes Gewerbegebiet, Verkehrsflächen sowie
das Werksgelände der Firma Bauer.

Im Süden und Westen grenzen ausschließlich landwirtschaftlich genutzte Flächen an.

2.1.6 Bestehende Nutzung der Flächen

Die von den Planungen zur Gewerbegebietsausweisung betroffenen Flächen werden
derzeit größtenteils intensiv als Ackerland bewirtschaftet. Ein geringer Teilbereich
stellt Verkehrsfläche dar.

Gehölzbestand
Entlang der Sonnenhamer Straße reihen sich große straßenbegleitende Bestands-
bäume.
Die landwirtschaftlich genutzten Flächen sind frei von Gehölzbewuchs.

3 Bayerisches Landesamt für Umwelt: Potenzielle natürliche Vegetation, nach: fis-nat.bayern.de/finweb/ [Abfrage: 04.08.2021]
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Gewässer
Im Planungsgebiet sind keine natürlichen Oberflächengewässer vorhanden.
Nördlich grenzt der Mühlkanal unmittelbar an das Planungsgebiet an.

2.2 Bestandsaufnahme (Basisszenario) des derzeitigen Umweltzustandes

Die Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands
einschließlich der Umweltmerkmale des Gebiets, die voraussichtlich erheblich beein-
flusst werden, wird anhand der im Folgenden angeführten Schutzgüter vorge-
nommen:

2.2.1 Schutzgut Lebensräume für Tiere und Pflanzen

Tiere und Pflanzen sind zentrale Bestandteile des Naturhaushalts. Als Elemente der
natürlichen Stoffkreisläufe, Bewahrer der genetischen Vielfalt und wichtiger Einfluss-
faktor für andere Schutzgüter (z.B. Reinigungs- und Filterfunktion für Luft, Wasser
und Boden, klimatischer Einfluss der Vegetation, Nahrungsgrundlage für den Men-
schen) sind Tiere und Pflanzen in ihrer natürlichen, standortgerechten Artenvielfalt zu
schützen.

Bestandsaufnahme der derzeitigen Umwelt
Die von den Planungen zur Gewerbegebietsausweisung betroffenen Flächen werden
derzeit intensiv als Acker- und Grünland bewirtschaftet. Die Ackerflächen des Gel-
tungsbereichs sind als Lebensraum für Tiere und Pflanzen, v.a. für Feldlerche und
Schafstelze von Bedeutung. Der nördlich angrenzende Mühlkanal stellt ebenfalls ei-
nen wichtigen Lebensraum für die europarechtlich geschützte Grüne Flussjungfer
dar.
Um eine Erfüllung von Verbotstatbeständen gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
ausschließen zu können, wurde eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP)4

erstellt. Darin finden sich folgende Aussagen zur Bestandserhebung:

Libellen: „Im größten Teil des Untersuchungsraumes ist aufgrund der Habitataus-
stattung kein Vorkommen von relevanten Libellenarten zu erwarten. Potenziell
möglich sind aber gelegentliche Vorkommen der europarechtlich geschützten Grünen
Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia), da die Art im Bereich des Paar-Weilach-Eck-
nach-Gewässersystems durchaus verbreitet ist.
Bei den Begehungen am Mühlkanal konnte die Art nicht beobachtet werden, ein Vor-
kommen ist jedoch nicht auszuschließen.“ (S. 26)

Vögel: „Bei den allermeisten Arten handelt es sich um Bewohner von Gehölzen und
Siedlungsbereichen, also um Bewohner von Bereichen, die bei einer Umwidmung der
landwirtschaftlichen Flächen in ein Gewerbegebiet voraussichtlich nicht beeinträchtigt
werden. Allerdings brüten eine Reihe von diesen Arten zwar in Gehölzen, suchen ihre
Nahrung aber regelmäßig in Offenlandbereichen am Boden. Unter den im Gebiet
nachgewiesenen Arten sind dies vor allem Sing- und Misteldrossel, Ringeltaube, Ei-
chelhäher, Rabenkrähe, Feld- und Haussperling und Star. Für diese Arten wird ein

4 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) zur Erweiterung Flächennutzungsplan Gemeinde Aresing, Büro Schwaiger und
Burbach, Freising [Stand 27.12.2020]
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Teil des für die Nahrungssuche genutzten Lebensraums verloren gehen. Allerdings
kann dies zumeist durch eine Nutzung von Offenlandbereichen im Westen und Süd-
westen kompensiert werden.“ (S. 30)
Zwei Reviere der Feldlerche lagen im Bereich der betroffenen Ackerflächen. Diese
Brutpaare würden bei einer Bebauung des Geländes ihren Lebensraum verlieren,
ebenso wie ein dort brütendes Wiesenschafstelzen-Paar.
Für beide Arten sind Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen
Funktionalität (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen oder CEF-Maßnahmen) sowie
Konfliktvermeidungsmaßnahmen notwendig, um Verbotstatbestände nach § 44 Abs.
1 BNatSchG zu vermeiden.

- Nutzung des Geltungsbereichs (siehe Pkt. 2.1.6 "Bestehende Nutzung der Flä-
chen")

- Vegetation/Gehölze (siehe Pkt. 2.1.6 Gehölzbestand/ Gewässer)
- Biotope (siehe Pkt. 1.2.3 Schutzgebiete)
- Fauna (siehe Pkt. 1.2.3 Schutzgebiete, Pkt. 1.2.4 Arten- und Biotopschutzpro-

gramm (ABSP) und Pkt. 1.2.5 Artenschutzkartierung (ASK) Bayern)

Flächen nach Art. 23 BayNatSchG i.V. mit § 30 BNatSchG sind nicht vorhanden.

2.2.2 Schutzgut Biologische Vielfalt

Unter biologischer Vielfalt wird die Variabilität unter lebenden Organismen jeglicher
Herkunft verstanden. Dies umfasst die Vielfalt innerhalb der Arten und zwischen den
Arten sowie die Vielfalt der Ökosysteme. Die biologische Vielfalt trägt zur Vielfalt der
belebten Natur bei und bildet die existenzielle Grundlage für das menschliche Leben.
Sie steht in vielfältiger Wechselwirkung mit den anderen Schutzgütern und beeinflusst
z.B. die Qualität der Böden und das Klima5.

Bestandsaufnahme der derzeitigen Umwelt
Die biologische Vielfalt im Planungsgebiet ist als durchschnittlich ausgeprägt zu be-
urteilen. Die Ackerflächen bieten bodenbrütenden Vogelarten einen Lebensraum. Die
vorhandene straßenbegleitende Baumreihe weist mäßig ausgeprägte Lebensräume
auf, es besteht weiterhin keine große Vielfalt an unterschiedlichen Lebensräumen, da
bereits eine bestehende Störung durch das angrenzende Gewerbegebiet vorhanden
ist.

2.2.3 Schutzgut Boden

Die Funktion des Bodens ist in vielfältiger Weise mit den übrigen Schutzgütern ver-
knüpft. Er dient u.a. als Lebensraum für Bodenorganismen, Standort und Wurzelraum
für Pflanzen, Standort für menschliche Nutzungen (Gebäude, Land- und Forstwirt-
schaft, Infrastruktur) Wasser- und Kohlenstoffspeicher sowie Schadstofffilter.

5  Bundesamt für Naturschutz: https://www.bfn.de/themen/biologische-vielfalt/daten-und-fakten.html [Abfrage: 04.06.2021]
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Bestandsaufnahme der derzeitigen Umwelt
In der Bodenschätzungs-Übersichtskarte von Bayern (M 1:25.000) sind die Flächen
des Geltungsbereiches wie folgt angegeben: als anlehmiger Sand (Sl) mit Zustands-
stufe 3 (mittlere Ertragsfähigkeit) und geologischer Herkunft Diluvium (D).
Die Ackerzahl der von dem vorliegenden Bebauungsplan betroffenen Acker- und
Grünlandflächen liegt dabei zwischen 35 und 36, die Grünlandzahl ebenfalls zwi-
schen 35 und 36.  Die durchschnittlichen Werte im Lkr. sind in den Vollzugshinweisen
zur Anwendung der Acker- und Grünlandzahlen gemäß § 9 Abs. 2 BayKompV mit 50
(Ackerzahl) und 44 (Grünlandzahl) angegeben. Aus dieser Gegenüberstellung folgt,
dass die vorliegenden Acker- und Grünlandflächen einen unterdurchschnittlichen
Wert besitzen.
Dabei sind gemäß UmweltAtlas Bayern im Planungsgebiet vorherrschend Brauner-
den aus sandigem Molassematerial zu finden.
Im UmweltAtlas Bayern des LfU Bayern sind die Schutzfunktionseigenschaften der
hier vorkommenden hydrogeologischen Einheiten wie folgt angegeben: „in den san-
digen Partien geringes, bei höheren Feinkornanteilen mäßiges bis hohes
Filtervermögen – im Mittel geringes bis mäßiges Filtervermögen“.

Es ergeben sich folgende Einstufungen für die Bodenfunktionen:
Standortpotential: Carbonatfreie Standorte mit geringem Wasserspeichervermögen
Wasserrückhaltevermögen: sehr hoch bei Niederschlägen
Nitratrückhaltevermögen:im überwiegenden Bereich: hohes Rückhaltevermögen
Schwermetallrückhaltevermögen:  hohe relative Bindungsstärke für Cadmium
Ertragsfähigkeit: im überwiegenden Bereich: mittel

Es liegt kein Bodentyp vor, der aufgrund seiner Besonderheit schützenswert wäre.
Das Bodenprofil der intensiv genutzten Ackerlandflächen ist durch z.B. Pflügen (anth-
ropogen veränderte Oberbodenstruktur), negative Beeinflussung des Bodenlebens,
Verdichtung, Erosion, Düngung, PSM-Einsatz, etc. beeinflusst.

Nach der derzeitigen Aktenlage des Wasserwirtschaftsamtes Ingolstadt und nach den
Informationen aus dem Altlasten-, Bodenschutz- und Deponie-Informationssystem
(ABuDIS) sind keine Altlastenverdachtsflächen, aus dem Verdacht entlassene Altlas-
tenverdachtsflächen, Altablagerungen bzw. schädlichen Bodenveränderungen
bekannt.

Zum Vorhaben wurde ein Baugrundgutachten6 erstellt. Darin sind folgende Aussagen
enthalten:
„In allen Aufschlüssen wurde ab Geländeoberkante eine 20 – 30 cm mächtige
Oberbodenschicht in Form von schluffigen bis stark schluffigen, schwach kiesigen bis
kiesigen, schwach humosen bis humosen Sanden in lockerer Lagerung erkundet. In
allen Kleinbohrungen wurden unter den Oberböden bis zu den jeweiligen Bohrendtie-
fen (jeweils 5,0 m unter Geländeoberkante) tertiäre Sedimente in Form von teils
schwach schluffigen bis stark schluffigen, meist schwach kiesigen bis stark kiesigen
Sanden, in Form von schwach schluffigen Kies-Sand-Gemischen und in Form von

6 Baugrundgutachten; Gemeinde Aresing, Erschließung Gewerbegebiet „Aresing Süd“ (Erweiterung); Crystal Geotechnik GmbH,
Utting [Stand 30.11.2015]
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stark sandigen, schwach schluffigen Kiesen erbohrt. Hinsichtlich der Zusammenset-
zung der Böden ist durchaus signifikant erkennbar, dass im Oberen die tertiären
Sedimente überwiegend etwas kiesiger ausgebildet sind (schwach schluffige, stark
sandige Kiese, schwach schluffige Sand-Kies-Gemische bzw. kiesige bis stark kie-
sige Sande), während im Tieferen die kiesigen Anteile nicht oder nur ver-einzelt und
in geringerem Umfang angesprochen wurden. Die stärker kiesigen, tertiären Sedi-
mente – wie vorher beschrieben – wurden nach den Kleinbohrungen eher im oberen
Bereich der Schichtenpakete (bis ca. 2,2 – 3,4 m unter GOK) angesprochen, während
darunter die tertiären Sedimente überwiegend schwach bis stark schluffig und nur
untergeordnet mit kiesigen Anteilen als Sande ausgebildet sind. Die tertiären Sande
und Kiese weisen überwiegend eine mitteldichte Lagerung auf, teils sind die Sande
auch dicht gelagert.“ (S. 10)

2.2.4 Schutzgut Fläche

Fläche als unvermehrbare Ressource dient als Lebensgrundlage für den Menschen
und wird durch diesen täglich in Anspruch genommen. Dies geschieht einerseits zu
Siedlungszwecken, andererseits zu Produktionszwecken, wobei es sich sowohl um
industrielle und gewerbliche Produktionen handeln kann. Fläche wird auch für die
Herstellung von Verkehrswegen benötigt.
Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umge-
gangen werden. Die Inanspruchnahme von hochwertigen land- und forstwirtschaftlich
genutzten Böden ist zu vermeiden. Bodenversiegelungen sollen auf ein unbedingt
notwendiges Maß begrenzt werden.

Bestandsaufnahme der derzeitigen Umwelt
Der Geltungsbereich wird derzeit größtenteils ackerbaulich genutzt. Ebenfalls betrof-
fen sind bestehende Verkehrsflächen (ca. 0,35 ha) mit begleitenden Straßenbäumen.
Der Geltungsbereich befindet sich anschließend an den besiedelten Raum sowie au-
ßerhalb festgesetzter Schutzgebiete.
Angesichts der Lage unmittelbar angrenzend an bereits bestehende gewerbliche
Bauflächen zeugt die Fläche von einer hohen Standorteignung für die angestrebte
städtebauliche Entwicklung.

2.2.5 Schutzgut Wasser

Wasser ist ein essenzieller Baustein im Ökosystem. Wasser ist Lebensgrundlage für
Pflanzen, Tiere und Menschen und bietet darüber hinaus Lebensraum für spezifische
Organismengemeinschaften. Ebenso wird das Kleinklima durch den lokalen Wasser-
haushalt beeinflusst.

Bestandsaufnahme der derzeitigen Umwelt
Nach dem UmweltAtlas Bayern des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz (LfU
Bayern) sind im Geltungsbereich zwei Grundwasserstockwerke erfasst: bei ca. 381
m ü. NN ist der Grundwasserleiter Malm und bei ca. 430 m ü. NN der Grundwasser-
leiter Tertiär.
Die hydrogeologischen Eigenschaften werden wie folgt angegeben:
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„in den sandigen und kiesigen Partien Porengrundwasserleiter mit mäßiger bis mitt-
lerer, bei höheren Feinkornanteilen geringerer Durchlässigkeit; Grundwasser-
vorkommen von regionaler Bedeutung.“
Das Planungsgebiet liegt außerhalb von Wasserschutzgebieten zur Trinkwasserge-
winnung.
Im Geltungsbereich befinden sich keine natürlichen Oberflächengewässer.
Der Mühlkanal schließt im Norden an den bestehenden Feldweg an.

Hinweise über hochwassergefährdete Flächen im Planungsgebiet liefert der Informa-
tionsdienst Überschwemmungsgebiete Bayern (IÜG). Laut IÜG liegt das
Planungsgebiet außerhalb von Hochwassergefahrenflächen HQ extrem und HQ 100
(vgl. auf Hochwassergefahrenkarte vom 20.03.2015).

2.2.6 Schutzgut Klima und Luft

Das lokale Kleinklima bildet u.a. die Grundlage für die Vegetationsentwicklung. Dar-
über hinaus ist das Klima unter dem Aspekt der Niederschlagsrate auch für den
Wasserhaushalt und die Grundwasserneubildung verantwortlich. Ein ausgewogenes
Klima sowie eine regelmäßige Frischluftzufuhr ist Grundlage für gesunde Wohn- und
Arbeitsverhältnisse.

Bestandsaufnahme der derzeitigen Umwelt

Klima
Die von dem vorliegenden Bebauungsplan betroffenen, neu ausgewiesenen Gewer-
beflächen befinden sich auf landwirtschaftlich genutzten Flächen. Diese Ackerflächen
haben eine wichtige Bedeutung für die lokale Kaltluftentstehung und somit für die
Frischluftversorgung der nahegelegenen Siedlungsgebiete, da sie aufgrund ihrer
nächtlichen Auskühlung eine große Menge an Kaltluft produzieren. Die hohe Kaltluft-
produktivität grünen Freilandes ist zudem mit der Eigenschaft verbunden, dass von
hier abfließender Kaltluft in nur geringem Maß durch Strömungshindernisse gebremst
wird. Der Kaltluftabfluss und die damit verbundene Versorgung der Umgebung mit
Frischluft ist dadurch gewährleitet. Zudem begünstigt die Lage im Weilachtal die un-
eingeschränkte Frischluftversorgung.

Luft
Die lufthygienische Situation wird durch die angrenzende Sonnenhamer Straße sowie
durch die angrenzenden gewerblichen Nutzungen beeinträchtigt. Die Bundesautob-
ahn A9 und die Bundesstraße B13 spielen aufgrund der Entfernung keine Rolle für
die Lufthygiene des Planungsgebietes.
Die von der Planung betroffenen Straßenbäume und landwirtschaftlichen Nutzflächen
tragen durch die Aufnahme von Luftverunreinigungen zur Verbesserung der Lufthy-
giene bei.

2.2.7 Schutzgut Mensch und Gesundheit

Ein Hauptaspekt des Schutzes von Natur und Landschaft ist es, die Lebensgrundlage
des Menschen nachhaltig, d.h. auch für zukünftige Generationen, zu wahren und zu
entwickeln. Es sollen gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, insbesondere
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hinsichtlich des Immissionsschutzes, sowie ausreichender Erholungsraum für den
Menschen gesichert werden.

Bestandsaufnahme der derzeitigen Umwelt
Die Fläche hat derzeit keine Bedeutung für die Erholungsnutzung. In näherer Umge-
bung zum Planungsgebiet befindet sich keine größere Bundesstraße oder Autobahn.
Ebenso gibt es keine Bahnstrecke, die als Andienung für die gewerblichen Betriebe
fungieren könnte.
Zum Vorhaben wurde eine Verkehrsuntersuchung7 erstellt. Die Bestandssituation
wird darin wie folgt beschrieben:
„Der Schwerverkehr auf der St2050 unmittelbar nördlich der Abzweigung der ND6
nimmt mit 15,5% (≙ ca. 450 LKW/24 Std.) einen überdurchschnittlich hohen Anteil
ein. Allerdings sind im Schwerverkehr auch Busse und landwirtschaftliche Fahrzeuge
enthalten. Auf der ND6 in Höhe der ersten Zufahrt zur Fa. Bauer liegt der Schwerver-
kehrsanteil bei 12,4%. Absolut betrachtet entspricht dies rund 280 LKW. Die amtliche
Verkehrsmengenkarte weist für die ND6 östlich der Fa. Bauer eine Schwerverkehrs-
menge von rund 50 – 60 LKW in 24 Std. auf. Der Anteil der auf die Fa. Bauer
bezogenen LKW in der Ortsdurchfahrt Aresing dürfte derzeit bei maximal ca. 200
LKW/24 Std. liegen (= ca. 44%).“ (S. 2)
Die schalltechnische Verträglichkeitsuntersuchung8 beschreibt eine gewisse Ge-
räuschvorbelastung an den zur Beurteilung der schalltechnischen Situation
maßgebenden Immissionsorten.

2.2.8 Schutzgut Landschaftsbild

Das Landschaftsbild hat in erster Linie eine ästhetische Funktion. Die Komposition
verschiedener typischer Landschaftselemente macht die Eigenart eines Landstriches
aus. Die Bewahrung typischer Arten, Strukturen und Bewirtschaftungsformen spielt
auch für den Erholungswert der Landschaft eine große Rolle.

Bestandsaufnahme der derzeitigen Umwelt
Das Planungsgebiet hat eine durchgehend fast ebene, regelmäßige Topografie. Es
befinden sich keine landschafts- oder gebietsprägenden Strukturen im Geltungsbe-
reich. Lediglich die straßenbegleitende Baumreihe im Osten der Sonnenhamer
Straße ist hierbei zu erwähnen.
Die weitläufigen Waldflächen (Hubholz) im Osten des Geltungsbereiches sind auf-
grund ihrer Ausdehnung und Wuchshöhe landschaftsprägend. Diese sind im
derzeitigen Flächennutzungsplan als Flächen für die Forstwirtschaft gekennzeichnet.
Ebenfalls sind die gewässerbegleitenden Gehölze entlang der Weilach zu nennen.
Die landwirtschaftlich genutzten Ackerflächen im Bereich der geplanten neuen Ge-
werbegebietsausweisung sind von landschaftlicher Monotonie bestimmt.
Das Vorhaben befindet sich außerhalb regionalplanerisch ausgewiesener landschaft-
licher Vorbehaltsgebiete sowie außerhalb von Landschaftsschutzgebieten gem. § 26
BNatSchG.

7 Verkehrsuntersuchung Gewerbegebiet Süd, Gemeinde Aresing, Planungsgesellschaft Stadt-Land-Verkehr GmbH, München,
vom 13.07.2020

8 Schalltechnische Verträglichkeitsuntersuchung zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Süd – 1. Erweiterung“,
Gemeinde Aresing, Ing.-Büro Greiner, Germering, Bericht Nr. 221096/3 [Stand: 02.09.2022]
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2.2.9 Schutzgut Kultur- und Sachgüter

Kultur- und Sachgüter besitzen ihre Schutzgut-Funktion aufgrund ihres historischen
Dokumentationspotenzials, ihrer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzung. Der
Begriff Kulturgüter umfasst Bau- und Bodendenkmale als Einzelobjekt oder als En-
semble einschließlich ihres Umgebungsschutzes sowie das Ortsbild im Ganzen.
Hinzu zählen auch räumliche Beziehungen und Sichtbeziehungen.

Bestandsaufnahme der derzeitigen Umwelt
Im Planungsgebiet selbst sind keine Bau- oder Bodendenkmäler bekannt. Das
nächstgelegene vermutete Bodendenkmal befindet sich direkt westlich angrenzend.
Es handelt sich um eine Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung, Denkmal-
nummer D-1-7433-0157). In unmittelbarer Nähe in Richtung Norden befindet sich
ebenso ein Bodendenkmal (Siedlung vorgeschichtlicher Zeitstellung, Denkmalnum-
mer D 1-7433-0168).
Weitere Bodendenkmäler liegen in größerer Entfernung zum Planungsgebiet.
Im Ortskern von Aresing, in ca. 1 km nördlicher Richtung des Planungsgebietes, be-
findet sich das nächstgelegene Baudenkmal (Kath. Pfarrkirche St. Martin,
Denkmalnummer 421110).

2.2.10 Wechselwirkungen der Schutzgüter

Bedeutende Wechselwirkungen ergeben sich zwischen den Schutzgütern „Boden“
und „Wasser“ durch die zulässige Flächenversiegelung, im Vergleich zum Ausgangs-
zustand. Auch zwischen Schutzgut „Fläche“ und Schutzgut „Lebensräume für Tiere
und Pflanzen“ ergeben sich durch den Flächenverlust bedeutende Wechselwirkun-
gen. Diese Wechselwirkungen finden Berücksichtigung bei der Abhandlung der
einzelnen Schutzgüter.
Darüber hinaus ergeben sich nach derzeitigem Planstand keine weiteren Wechsel-
wirkungen, die im Zusammenspiel eine erhöhte Umweltbetroffenheit befürchten las-
sen.

2.3 Prognose über Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Pla-
nung

2.3.1 Auswirkungen des Baus und des Vorhandenseins des Vorhabens

Das Vorhaben hat potenzielle Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Tiere,
Pflanzen und biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft,
kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sowie die Wechselwirkungen zwischen den
vorgenannten Schutzgütern.
Zu unterscheiden ist hierbei zwischen bau-, anlagen- und betriebsbedingten Wirkun-
gen und Beeinträchtigungen. Baubedingte Beeinträchtigungen (z.B. Lärm und
Bodenverdichtung durch Baumaschinen etc.) beginnen mit und dauern während der
Bauphase bis zur Realisierung des geplanten Vorhabens an. Nach Bauende werden
diese Wirkungen wiedereingestellt bzw. beseitigt.
Anlagenbedingte Beeinträchtigungen (z.B. Verlust von Boden und Bodenfunktionen
durch Überbauung etc.) sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes
durch die Existenz des Vorhabens an sich.
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Betriebsbedingte Beeinträchtigungen (z.B. Emissionen etc.) sind Wirkungen, die
durch den Betrieb der Anlage entstehen und während der Betriebsdauer anhalten.
Nachfolgend werden die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die einzelnen
Schutzgüter beschrieben.

2.3.2 Nutzung natürlicher Ressourcen

Schutzgut Lebensräume für Tiere und Pflanzen

Die Ackerflächen des Planungsgebiets sind als naturferner Biotoptyp zu bezeichnen.
Trotzdem werden durch die mit dem Bau von Gebäuden und Verkehrsflächen ver-
bundenen Störungen Tiere vorübergehend oder dauerhaft beeinträchtigt. Eine
Ausweichmöglichkeit auf benachbarte Flächen ist für häufig auftretende und weitver-
breitete Arten gegeben.
Durch die geplanten Bebauungsmaßnahmen werden jedoch Flächen dauerhaft über-
baut und versiegelt, so dass diese für bestimmte geschützte Vogelarten keinen
Lebensraum mehr darstellen.
Die saP kommt zu folgendem Ergebnis:
„Bei Vogelarten der europäischen Vogelschutzrichtlinie ist zwischen verschiedenen
ökologischen Gilden zu differenzieren. Während bei typischen Waldarten keine rele-
vanten Beeinträchtigungen zu befürchten sind, verlieren im Offenland nahrungs-
suchende Vogelarten einen Teil ihrer Nahrungsflächen. Letzteres kann aber durch
entsprechende Gestaltung von Flächen im Bebauungsplangebiet ausgeglichen wer-
den. Vogelarten von halboffenen Bereichen (wie z.B. die Goldammer) können durch
Störungen beeinträchtigt werden. Zur Vermeidung solcher Beeinträchtigungen ist die
Einhaltung von bestimmten Fristen für die Baufeldräumung notwendig. Ein erhöhtes
Tötungs- und Verletzungsrisiko von vorkommenden Vogelarten ist durch entspre-
chende Gestaltung von Gebäuden und Verzicht auf für Vögel besonders gefährliche
Glaskonstruktionen zu vermeiden.
Problematisch kann das geplante Gewerbegebiet jedoch für bodenbrütende Vogelar-
ten im Offenland werden. Direkt betroffen sind zwei Brutpaare der Feldlerche und ein
Brutpaar der Wiesenschafstelze, die im Planungsumgriff oder nahe daran brüten.
Diese verlieren durch die geplante Anlage des Gewerbegebietes und die Entstehung
von Sichtkulissen ihre Lebensstätten. Für beide Arten sind Maßnahmen zur Siche-
rung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (vorgezogene Ausgleichs-
maßnahmen oder CEF-Maßnahmen) sowie Konfliktvermeidungsmaßnahmen not-
wendig, um Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG zu vermeiden. Als
vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist die Optimierung von etwa 2 Hektar geeigne-
ter, landwirtschaftlich bewirtschafteter Fläche für Feldlerche und Wiesenschafstelze
durchzuführen.“ (S. 41)

Zur Vermeidung artenschutzrechtlich erheblicher Tötungstatbestände ist die intensive
landwirtschaftliche Nutzung bis zum Beginn der Erschließungsmaßnahmen beizube-
halten. Durch die festzusetzenden Ein- und Durchgrünungsmaßnahmen wird neuer
Lebensraum mit ökologischem Entwicklungspotential für Gebüschbrüter geschaffen.

Um die Entstehung von zusätzlichen Gebietskulissen in Bezug auf Bodenbrüter zu
reduzieren, ist eine Bebauung der Grundstücke erst in einem Abstand von 20 m
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(Nebenanlagen bis 5 m Höhe), bzw. 25 m (Baugrenze für Hauptgebäude mit Wand-
höhe 9,0 m) zur südlichen Grenze des Plangebietes zulässig (vgl. festgesetzte
Baugrenzen in Planzeichnung). Die festgesetzten Baugrenzen in Richtung Westen
zum Weilachtal hin, im nördlichen Teil des Plangebietes ist zudem ca. 40 m von der
Grenze der Ausgleichsfläche abgerückt, um die Bebauung in Richtung Weilachtal ein-
zuschränken.

Um das neue Gewerbegebiet vogel- und insektenfreundlich zu gestalten, werden im
Bebauungsplan zudem Festsetzungen zum Vogelschutzglas sowie zur insekten-
freundlichen Beleuchtung formuliert.

In Bezug auf die Grüne Flussjungfer können durch die Umsetzung der in der saP
beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen Beeinträchtigungen ebenfalls weitestge-
hend ausgeschlossen werden. Diese sind jedoch überwiegend bei der Ausführung zu
beachten.

Ergebnis

Die Beeinträchtigung von Flora und Fauna durch Bau und Anlage des Gewerbege-
biets ist aufgrund bodenbrütender Vogelarten insgesamt von hoher Erheblichkeit.
Die saP kommt zum Ergebnis, dass in der Gesamtbetrachtung für europäische Vo-
gelarten i.S.v. Art. 1 VRL sowie für weitere europarechtlich geschützte Tierarten das
Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG vermie-
den werden kann. Dies erfordert die vollständige Berücksichtigung der Vermeidung-
/Minimierungsmaßnahmen und CEF-Maßnahmen.
Mit der Durchführung von produktionsintegrierten Kompensationsmaßnahmen (PIK-
Maßnahmen) als Ausgleich für den Lebensraumverlust zweier Feldlerchen- sowie ei-
nes Wiesenschafstelzen-Paares im nahen Umfeld des Eingriffs wird die ökologische
Funktionalität auch weiterhin gesichert (Konzept-Abstimmung mit der unteren Natur-
schutzbehörde am 08.03.2021).

Baubedingt ist ebenfalls von einer hohen Erheblichkeit auszugehen. Unter Einhaltung
sowie dauerhaften Umsetzung und vollständigen Berücksichtigung der Maßnahmen
ist die Beeinträchtigung von Flora und Fauna durch Anlage und Betrieb des Gewer-
begebietes insgesamt von geringer Erheblichkeit.

Schutzgut Biologische Vielfalt

Die biologische Vielfalt ist empfindlich gegenüber anthropogenen Beeinflussungen.
Dazu zählen insbesondere die Zerstörung von Lebensräumen aufgrund von Sied-
lungstätigkeiten und die Flächeninanspruchnahme durch den Menschen. Zwei
Feldlerchen-Paare sowie ein Wiesenschafstelzen-Paar verlieren aufgrund der Durch-
führung der Planung ihre Lebensräume.

Intensive Landwirtschaft, hierbei insbesondere die Kultivierung von Monokulturen und
der Einsatz von Herbiziden und Pestiziden, beeinträchtigen ebenso die biologische
Vielfalt.
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Im geplanten Gewerbegebiet sind ein hoher Versiegelungsgrad und eine damit ein-
hergehende Zerstörung von Lebensraum gegeben. Durch die geplante
Durchgrünung des Baugebiets sowie die geplanten Ausgleichsflächen zur Eingrü-
nung des Gebietes wird jedoch neuer Lebensraum mit ökologischem
Entwicklungspotential geschaffen. Ebenfalls führen die durchzuführenden CEF-
Maßnahmen zu einer deutlichen Aufwertung des ökologischen Potenzials in der land-
wirtschaftlich genutzten Flur und sorgen zudem für eine Strukturanreicherung.

Ergebnis

Die Beeinträchtigungen für das Schutzgut Biologische Vielfalt sind bau- und anlagen-
bedingt aufgrund des Verlustes von Bodenbrüter-Lebensraum von mittlerer Erheb-
lichkeit. Betriebsbedingt, nach Abschluss der Bauarbeiten sowie nach Umsetzung
des im Bebauungsplan festgesetzten und Grünkonzeptes sowie der CEF-
Maßnahmen, sind die zusätzlichen Beeinträchtigungen als gering einzustufen.

Schutzgut Boden

Durch den Bau von Straßen und Wegen sowie von Gebäuden werden Flächen ver-
siegelt. Baubedingt kommt es zu Beeinträchtigungen der oberen Bodenschichten.
Belebte Bodenzonen gehen verloren, der natürliche Aufbau des Bodens wird gestört.
Zudem besteht die Gefahr von Verdichtungen durch Baumaschinen. Unter Anrech-
nung der neuen Straßenflächen sowie der zulässigen Grundflächenzahl (GRZ) von
0,6 gehen die natürlichen Bodenfunktionen im Umfang von ca. 5,7 ha weitgehend
verloren.

Ergebnis

Die Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden sind bau- und anlagenbedingt von
mittlerer Erheblichkeit. Betriebsbedingt, nach Abschluss der Bauarbeiten, sind die zu-
sätzlichen Beeinträchtigungen als gering einzustufen.

Schutzgut Fläche

Mit Umsetzung der Planung werden innerhalb des Geltungsbereichs ca. 5,7 ha Flä-
che neu versiegelt bzw. überbaut.
Durch den Anschluss an die Erschließung des bestehenden Gewerbegebietes kann
eine zusätzliche Flächenversiegelung durch Erschließungsstraßen reduziert werden.
Das Schutzgut Fläche spiegelt sich in den Ergebnissen der anderen zu betrachtenden
Schutzgüter wider, da auch hier die Flächeninanspruchnahme die Grundlage für die
Beschreibung der zu erwartenden Umweltauswirkungen darstellt.

Ergebnis

Aufgrund der Dimension der geplanten Neubauflächen sind die Eingriffe in das
Schutzgut Fläche durch Bau und Anlage von mittlerer Erheblichkeit. Die betriebsbe-
dingten Auswirkungen sind als gering einzustufen.
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Schutzgut Wasser

Durch Bebauung und Verkehrsflächen werden Flächen versiegelt, die bisher grund-
sätzlich zur Aufnahme von Oberflächenwasser und zur Grundwasserneubildung zur
Verfügung standen.

Das Baugrundgutachten trifft folgende Aussagen:
„Aus unserer Sicht werden in allen Abschnitten – auch in den Bereichen, in denen die
Aushubsohle des Kanalgrabens über dem Grundwasserspiegel liegt – Maßnahmen
für eine offene Wasserhaltung zur Ableitung anfallender Oberflächen- bzw. Schicht-
wässer erforderlich. Wir empfehlen hierzu den Einbau einer ≥ 0,25 m mächtigen
Filterkiesschicht aus feinkornarmen Kies oder vergleichbarem Material mit vollständi-
ger geotextiler Umhüllung (Vlies GRK 3) sowie die Anordnung von Pumpensümpfen
mit Schmutzwasserpumpen. Bei Erfordernis sind zusätzlich ausgefilterte Dränagelei-
tungen einzubauen, die den Pumpensümpfen bzw. -schächten zuzuführen sind.“ (S.
16)

Ein Konzept zum Umgang mit anfallendem Niederschlagswasser wurde erstellt und
in die Festsetzungen und Hinweise des Bebauungsplans übernommen. Das unver-
schmutzt anfallende Niederschlagswasser von Dach- und Belagsflächen ist, soweit
es nicht als Brauchwasser genutzt wird und soweit die Bodenverhältnisse dies zulas-
sen, auf den Baugrundstücken zu versickern.

Ergebnis

Unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen sowie der
Umsetzung des Entwässerungskonzeptes sind die Eingriffe in das Schutzgut Wasser
durch Bau und Anlage von mittlerer Bedeutung, betriebsbedingt von geringer Bedeu-
tung.
Es wird darauf hingewiesen, dass durch ggf. auftretendes Schichtwasser erhöhte
Kosten für die Wasserhaltung während der Bauzeit anfallen können.

Schutzgut Landschaftsbild

Durch das Gewerbegebiet und den darauf errichteten Gebäuden wird das beste-
hende Landschaftsbild teilweise verändert und beeinträchtigt. Zur Einbindung des
Vorhabens in das Landschaftsbild wird auf eine angemessene Ein- und Durchgrü-
nung geachtet. Durch die lockere Anpflanzung von Bäumen und Strauchinseln
können der offene Charakter des Weilachtals sowie die Blickbeziehungen gewahrt
bleiben. Ebenfalls sind die Bauräume in Richtung Süden, hin zur freien Landschaft,
begrenzt, dass diese nicht bis an den Rand des Grundstückes heranreichen dürfen.
Nach Süden und Westen wird eine qualitätvolle Randeingrünung festgesetzt, die zu-
gleich als Ausgleichsfläche fungiert.
Mit der Umsetzung dieser Maßnahmen können die Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbilds vermindert, jedoch aufgrund der Ausbreitung in das Weilachtal nicht
vollständig kompensiert werden.
Aufgrund des angrenzenden bestehenden Werksgeländes ist das Landschaftsbild je-
doch bereits vorbelastet und teilweise beeinträchtigt.
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Ergebnis

Durch umfassende und sinnvolle Maßnahmen zur Ein- und Durchgrünung des Ge-
werbegebietes sowie durch eine entsprechende Fassadengestaltung können die
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes teilweise vermindert jedoch nicht vollstän-
dig kompensiert werden. Da das neue Gewerbegebiet an bestehende
Gewerbebetriebe angeschlossen wird, werden die Auswirkungen jedoch als akzepta-
bel erachtet.

Deshalb wird der Eingriff durch Bau und Anlage mit hohen Auswirkungen und durch
den Betrieb mit mittleren Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild eingestuft.

2.3.3 Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen,
Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen

Es wurde eine schalltechnische Verträglichkeitsuntersuchung des Ing.-Büros Greiner
vom 02.09.2022 sowie eine Verkehrsuntersuchung der Stadt Land Verkehr GmbH
vom 13.07.2020 angefertigt.

2.3.4 Art und Menge erzeugter Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung

Die im Bereich des Plangebietes anfallenden Abfälle müssen sowohl während der
Bau- als auch der Betriebsphase des geplanten Vorhabens ordnungsgemäß entsorgt
werden.

2.3.5 Risiken für menschliche Gesundheit, kulturelles Erbe oder Umwelt

Schutzgut Mensch und Gesundheit

Die vorgesehenen allseitigen und umfangreichen Eingrünungsmaßnahmen des Ge-
werbegebiets vermindern teilweise die Einsehbarkeit in das Planungsgebiet und
sichern gleichzeitig den neuen Aufbau eines begrünten Ortsrandes zur freien Land-
schaft hin.
Baubedingt wird es vorübergehend zu einer Beeinträchtigung des Verkehrs auf den
Zu- und Abfahrten zur Sonnenhamer Straße kommen (Baustellenlärm, erhöhtes Ver-
kehrsaufkommen). Betriebsbedingt ist mit einer Zunahme des Pendlerverkehrs (An-
und Abfahrt der Mitarbeiter) sowie mit Lieferverkehr (Be- und Auslieferung der Pro-
duktion) zu rechnen.

Die schalltechnische Verträglichkeitsuntersuchung enthält folgendes Fazit:
„Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes sind für das Plangebiet Emissions-
kontingente gemäß der DIN 45691 in der Form festzusetzen, dass an der
angrenzenden maßgebenden schutzbedürftigen Bebauung die Immissionsrichtwerte
der TA Lärm unter Berücksichtigung der Geräuschvorbelastung eingehalten werden
können.
Des Weiteren sind die Geräuschimmissionen der St 2050 innerhalb des Plangebietes
zu ermitteln und zu beurteilen und die Anforderungen an den passiven Schallschutz
für Büronutzungen gemäß der DIN 4109-01:2018-01 zu nennen. Wohnnutzungen
sind innerhalb des Plangebietes nicht zulässig.“ (S. 12)
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Ergebnis

Insgesamt werden die Eingriffe durch Bau, Anlage und Betrieb mit geringen Auswir-
kungen auf das Schutzgut Mensch und Gesundheit eingestuft, sofern die passiven
Schallschutzmaßnahmen eingehalten werden.

Kultur- und Sachgüter

Beeinträchtigungen von Baudenkmälern, z.B. durch Störung von Sichtachsen, sind
nicht zu erwarten. In Bodendenkmäler wird nicht eingegriffen.
Kultur- und Sachgüter sind von den Planungen nicht betroffen.

Ergebnis
Bau-, anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen für das Schutzgut Kultur- und
Sachgüter sind nicht erkennbar.

2.3.6 Kumulierung mit Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete

Nicht erhebliche, vorhabenbedingte Umweltauswirkungen können ggfs. im Zusam-
menwirken mit benachbarten Plangebieten zu erheblichen Umweltauswirkungen
führen, sodass die Schwelle zur Erheblichkeit überschritten wird, selbst wenn die ein-
zelnen Vorhaben für sich allein betrachtet keine erheblichen, negativen
Umweltauswirkungen hervorrufen.
Nach derzeitigem Kenntnisstand befindet sich ein weiterer Bebauungsplan in Aufstel-
lung. Es handelt sich um den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „BAUER-
Logistikzentrum“ im Osten des Planungsgebiet. Durch den Anschluss an das beste-
hende Werksgelände der Firma Bauer und einer daraus resultierenden Vorbelastung
der Schutzgüter ist nicht mit kumulierenden Auswirkungen zu rechnen.

2.3.7 Auswirkungen auf das Klima und Anfälligkeit gegenüber Folgen des Klima-
wandels

Schutzgut Klima und Luft

Klima
Generell überwiegen in ländlich geprägten Gemeindegebieten die Kalt- und Frisch-
luftentstehungsgebiete (Wald-, Acker- und Grünlandflächen) gegenüber den
Frischluftverbrauchsgebieten. So auch hier, wo der Gemeindeteil von Aresing von
weitläufigen Acker-, Grün- und Waldflächen umschlossen wird. Kalt- und Frischluf-
tentstehungsgebiete im Umfeld des Geltungsbereiches sind auch nach Durchführung
der Planung ausreichend vorhanden, nicht zuletzt aufgrund des anschließenden
Weilachtals.
Die klimatischen Funktionen von Freiflächen stehen in engem Zusammenhang mit
deren Vegetationsbestand. Bei Verlust der Vegetation gehen die kleinklimatischen
Wirkungen weitgehend verloren. Die Bebauung von Freiflächen bewirkt eine zusätz-
liche, negative, klimatische Wirkung, da sich versiegelte Flächen schneller erwärmen
und eine ungünstigere Strahlungsbilanz aufweisen. Durch Flächenversiegelung und
Baukörper sowie durch den Betrieb von Heizungsanlagen sind so geringfügig höhere
Temperaturen innerhalb des Planungsbereiches zu erwarten, ebenso eine
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Verringerung der Luftfeuchte. Durch die Errichtung von Baukörpern können zudem
die Windströmungen im Planungsgebiet verändert werden. Somit ist das Schutzgut
allgemein empfindlich gegenüber einer Versiegelung und Überbauung. Die klimati-
schen Effekte sind jedoch als gering einzustufen. Durch die geplanten Grünflächen
zur Gebietseingrünung sowie die geplante Straßenbegrünung wird diesem Effekt ent-
gegengewirkt.
Baubedingt ist mit Emissionen durch den Baustellenverkehr und Emissionen im Zuge
der Herstellung der Baumaterialien zu rechnen.

Insgesamt sind keine bedeutenden Auswirkungen auf die geländeklimatischen Ge-
gebenheiten bzw. das örtliche Klima zu erwarten. In den angrenzenden Baugebieten
können geringfügige kleinklimatisch wirksame Veränderungen durch den verringerten
Kaltluftabfluss erwartet werden.

Luft
Mit der Realisierung des Vorhabens ist keine relevante Zunahme von Schadstof-
femissionen zu erwarten. Die Ein- bzw. Durchgrünungsstrukturen haben eine positive
Wirkung auf die Luftreinheit. Emissionen sind baubedingt durch den Baustellenver-
kehr im Zuge der Herstellung der Baumaterialien zu erwarten.

Auswirkungen auf das Klima
Pauschal lässt sich sagen, dass durch Siedlungsnutzungen sowie industrielle oder
gewerbliche Nutzungen klimarelevante Gase ausgestoßen werden. Auch wenn der
Anteil dieser Sektoren an der weltweiten Erzeugung klimarelevanter Gase eher gering
ist, haben auch diese Nutzungen einen Einfluss auf den Ausstoß klimarelevanter
Emissionen.
Die Festsetzung zusammenhängender Baufenster ermöglicht jedoch z.B. die Umset-
zung zusammenhängender Gebäude mit wenigen Außenwänden und somit die
Umsetzung energetisch sinnvoller Bauweisen.

Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels
Folge des Klimawandels ist allgemein eine Zunahme des Energie- und Wasserge-
halts in der Atmosphäre. Die längeren, großräumigen advektiven Niederschläge
werden abnehmen, wohingegen kurzweilige, kleinräumige konvektive Niederschläge
zunehmen1. Für Bayern wird eine damit einhergehende höhere Wahrscheinlichkeit
für häufigere Überschwemmungen, Sturzfluten infolge von intensiveren Starkregene-
reignissen im Winterhalbjahr und längere Trockenphasen in den Sommermonaten
prognostiziert2. Die räumliche Verteilung ist jedoch stark variabel. Entscheidend für
die Betroffenheit einer Region ist dessen Orographie, also die Lage, Höhe und Ge-
ländeform vor Ort3. Mit diesen Ereignissen ist aufgrund der topographischen
Gegebenheiten im Planungsgebiet nicht zu rechnen, womit dahingehend eine geringe
Anfälligkeit des Vorhabens anzunehmen ist. Hingegen sind Überflutungen aufgrund
der Ausweisung des teilweisen Geltungsbereichs als wassersensibles Gebiet, für das
keine Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von Überschwemmungen angegeben wer-
den kann, nicht auszuschließen. In diesem Zusammenhang ist vor dem Hintergrund
der anhaltenden klimatischen Veränderungen von einer mittleren Anfälligkeit des Vor-
habens auszugehen.
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Ergebnis
Durch Flächenversiegelung, Überbauung und Emissionen aus Verkehr und Heizan-
lagen sind geringe, lokal begrenzte Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft
zu erwarten.
In Verantwortung für einen allgemeinen Klimaschutz werden verschiedene Maßnah-
men im Bebauungsplan getroffen. Durch die Möglichkeit begrünter Dachflächen
werden Stäube und Schadstoffe aus der Luft gefiltert und so ein wichtiger Beitrag für
das lokale Klima geleistet. Auch tragen die geplanten Anpflanzungen zur Ein- und
Durchgrünung des Plangebietes, wie auch zur Gliederung der Stellplatzflächen dazu
bei, die klimatischen Aufheizungseffekte zu regulieren. Des Weiteren sind Photovol-
taik- und Solarenergieanlagen auf Dachflächen grundsätzlich zulässig, wenn sie auf
der Dachhaut aufliegend, in gleicher Neigung wie das darunterliegende Dach ausge-
führt werden. Die Erzeugung von Strom durch erneuerbare Energien ist ein
wesentlicher Punkt im Hinblick auf die Eindämmung des Klimawandels.

Die bau-, anlage- und betriebsbedingten Beeinträchtigungen des Vorhabens auf das
Klima und die Anfälligkeit des geplanten Vorhabens gegenüber den Folgen des Kli-
mawandels sind insgesamt von geringer Erheblichkeit.

2.3.8 Eingesetzte Techniken und Stoffe

Für die mögliche bauliche Entwicklung innerhalb des Geltungsbereichs des Bebau-
ungsplanes werden nur allgemein anerkannte Techniken und Stoffe angewandt bzw.
eingesetzt.

2.3.9 Wechselwirkungen der Schutzgüter

Bedeutende Wechselwirkungen ergeben sich zwischen den Schutzgütern Boden und
Wasser durch die zulässige Flächenversiegelung, im Vergleich zum Ausgangszu-
stand. Darüber hinaus ergeben sich nach derzeitigem Planstand keine weiteren
Wechselwirkungen, die im Zusammenspiel eine erhöhte Umweltbetroffenheit be-
fürchten lassen.

2.4 Prognose über die Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung

Bei Nicht-Durchführung der Planung ist zunächst von keinen Änderungen des derzei-
tigen Zustandes auszugehen. Ohne die Realisierung des Bebauungsplanes würden
die meisten Flächen vermutlich in den nächsten Jahren weiterhin intensiv landwirt-
schaftlich genutzt werden. Im Falle einer Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung
würden sich in Folge einer schrittweisen Sukzession die Ackerflächen über verschie-
dene Verbuschungsstadien hin zu einem laubholzgeprägten Gehölzbestand gemäß
der potenziell natürlichen Vegetation entwickeln.
Erhalten bzw. unverändert blieben bei Nicht-Durchführung voraussichtlich:

- die biologische Vielfalt sowie die derzeitigen Bodenfunktionen
- die Versickerung des Niederschlagswassers wie bisher über die Geländeoberflä-

che, im Bereich des Werksgeländes geregelter Niederschlagswasserentsorgung
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- die Ackerflächen mit lokaler Bedeutung für die Kaltluftproduktion sowie die klima-
wirksamen und luftreinigenden Vegetationsstrukturen

- die derzeitigen Immissionen
- die Wohn- und Arbeitsverhältnisse hinsichtlich Gesundheit und Erholung
- die derzeitigen Nutzungen Gewerbegebiet und Flächen für die Landwirtschaft

2.5 Beschreibung der Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen sowie der
Maßnahmen zum Ausgleich von erheblichen nachteiligen Umweltauswirkun-
gen

Nachfolgend werden die Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von erheb-
lichen nachteiligen Umweltauswirkungen beschrieben. Diese Maßnahmen werden
bei der Beurteilung der erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen berücksichtigt
und führen in der Zusammenschau mit den möglichen erheblichen Auswirkungen
während Bau, Anlage und Betrieb des Vorhabens zu einer Gesamtbeurteilung der
Erheblichkeit des Eingriffs. Die CEF-Maßnahmen sind der saP zu entnehmen.

2.5.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von erheblichen nachteiligen
Umweltauswirkungen

Folgende Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung von erhebli-
chen nachteiligen Umweltauswirkungen werden vorgeschlagen:

Schutzgut Lebensräume für Tiere und Pflanzen

- Erhaltung der Durchlässigkeit des Siedlungsgebietes für Kleinsäuger und andere
bodennahe Tiere durch Verbot sichtbarer Zaunsockel und vollflächig geschlosse-
nen Zaunanlagen

- Verbindliche Festsetzung von Vogelschutzglas
- Verbindliche Festsetzung von insektenfreundlicher Beleuchtung
- Festsetzungen zu Photovoltaikanlagen
- Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlich erheblicher Tötungstatbe-

stände
 Baufeldräumung lediglich außerhalb der Wiesenbrüterzeit zwischen Ende Au-

gust und Mitte März zulässig
 Gehölzrodungen lediglich in den gesetzlich zulässigen Zeiträumen zwischen

01.10 und 28./29.02 zulässig
- Durchführung von CEF-Maßnahmen als Ausgleich für den Lebensraumverlust

von bodenbrütenden Vogelarten

Schutzgut Biologische Vielfalt
Die in Bezug auf die Schutzgüter Pflanzen und Tiere getroffenen Vermeidungs- und
Verringerungsmaßnahmen wirken gleichermaßen auf das Schutzgut biologische Viel-
falt. Die Erweiterung und Schaffung von Vegetationsstrukturen kann zur biologischen
Vielfalt im Bereich der Flora beitragen, wodurch gleichzeitig Lebensräume für Tiere
geschaffen werden. Diese können dann wiederum zum Erhalt der biologischen



BEBAUUNGSPLAN "GEWERBEGEBIET SÜD - 1. ERWEITERUNG"
GEMEINDE ARESING UMWELTBERICHT

WIPFLERPLAN   P-NR. 3031.059 STAND 27.09.2022 SEITE 28 VON 33

Vielfalt hinsichtlich der Tierwelt beitragen. Im Bebauungsplan ist hierzu eine struktu-
rierte Durchmischung der geplanten Grünflächen mit heimischen Arten festzusetzen.

Schutzgut Boden

- Verbindliche Festsetzung zu versickerungsfähigen PKW-Stellplätzen
- Aufnahme textlicher Hinweise zum Bodenschutz zur Gewährleistung eines fach-

gerechten Umgangs mit dem Schutzgut Boden

Schutzgut Fläche

- PKW-Stellplätze sind versickerungsfähig zu gestalten

Schutzgut Wasser

- Erhalt der Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens durch Verwendung versicke-
rungsfähiger Beläge im Bereich von oberirdischen PKW-Stellplätzen im Bereich
des Verkehrsgrüns

- Angepasstes Niederschlagswasserkonzept zur effektiven Ableitung von Oberflä-
chenwasser

Schutzgut Klima und Luft

- Festsetzungen von Gehölzpflanzungen und Grünflächen zur Ortsrandeingrünung
und Durchgrünung des Geländes

- Festsetzung von Photovoltaikanlagen

Schutzgut Landschaftsbild

- Einbindung des Gebietes in die Landschaft durch Festsetzung von Einzelbaum-
und Strauchpflanzungen (Ortsrandeingrünung und Durchgrünung des Geländes)

Schutzgut Mensch und Gesundheit

- Festsetzungen passiver Lärmschutzmaßnahmen
- Erhalt und Ergänzung bestehender Wegesysteme

Schutzgut Kultur- und Sachgüter
Gemäß Art. 8 Abs. 1-2 DSchG unterliegen eventuell zu Tage tretende Bodendenk-
mäler der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die
Untere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 DSchG.

2.5.2 Übersicht über Eingriffserheblichkeit

Die Zusammenschau der möglichen erheblichen Auswirkungen während der Bau-,
Anlage- und Betriebsphase bei Durchführung des Vorhabens und der geplanten Maß-
nahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung von erheblichen
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nachteiligen Umweltauswirkungen führt zu folgender Übersicht über die Erheblichkeit
der geplanten Eingriffe:

Tab. 1: Übersicht über die Eingriffserheblichkeit

Schutzgut Baubedingte Aus-
wirkungen

Anlagebedingte
Auswirkungen

Betriebsbedingte
Auswirkungen

Lebensräume für
Tiere und Pflanzen hoch hoch gering

Biologische Vielfalt mittel mittel gering

Boden mittel mittel gering

Fläche mittel mittel gering

Wasser mittel mittel gering

Klima und Luft gering gering gering

Mensch und
Gesundheit gering gering gering

Landschaftsbild hoch hoch mittel

Kultur- und Sachgü-
ter nicht betroffen nicht betroffen nicht betroffen

Aufgrund der Lage des Planungsgebietes sowie seiner naturräumlichen Bedeutung
ist insgesamt von einer geringen bis mittleren Eingriffserheblichkeit auf die Schutzgü-
ter auszugehen. Lediglich auf das Schutzgut Pflanzen und Tiere sowie dem
Landschaftsbild sind baubedingte und anlagebedingte Auswirkungen mit einer hohen
Erheblichkeit zu erwarten.
Durch die Vermeidungs-, Ausgleichs- sowie CEF-Maßnahmen können die Auswir-
kungen jedoch so gering wie möglich gehalten werden.

2.5.3 Maßnahmen zum Ausgleich von erheblichen nachteiligen Umweltauswirkun-
gen im Sinne von schweren Unfällen und Katastrophen

Sowohl vorhabenexterne Ereignisse, die auf den Geltungsbereich einwirken, als auch
Ereignisse, die vom Vorhaben selbst hervorgerufen werden können, werden im Rah-
men der Risikoabschätzung berücksichtigt.
Aufgrund der Tatsache, dass der Geltungsbereich teilweise als wassersensibler Be-
reich ausgewiesen ist, ist mit geringfügigen Überschwemmungen der Flächen
innerhalb des Planungsgebietes zu rechnen.
Abgesehen davon ist kein erhöhtes Risiko gegenüber Unfällen oder Katastrophen er-
kennbar.
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2.6 Alternative Planungsmöglichkeiten

In der Gemeinde Aresing besteht nur das Gewerbegebiet Süd, das mit der vorliegen-
den Planung nachfrageorientiert erweitertet werden soll. Dabei werden bereits
vorhandene verkehrliche Erschließungen genutzt, Synergien zu bestehenden Betrie-
ben geknüpft. Eine Neuausweisung an einem anderen Standort im Gemeindegebiet
würde zu einer höheren Flächeninanspruchnahme und zum Wegfall der Synergieef-
fekte führen und ist daher keine Planungsalternative.

3 Beschreibung der Methodik der Umweltprüfung sowie Hinweise auf
Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben

3.1 Räumliche und inhaltliche Abgrenzung

Da keine großräumigen und weiterreichenden Umweltauswirkungen erwartet werden,
wurde der räumliche und inhaltliche Untersuchungsbereich auf das direkte Umfeld
des Planungsgebietes beschränkt. Lediglich beim Schutzgut Landschaftsbild wurde
auf weiterreichende Wirkungszusammenhänge geachtet.

3.2 Angewandte Untersuchungsmethoden und Hinweise auf Schwierigkeiten und
Kenntnislücken

Es wurde eine Ortsbegehung am 08.12.2019 zur Einschätzung des naturschutzfach-
lichen Potentials der Fläche durchgeführt.
Zur Erstellung des vorliegenden Umweltberichts lagen eine schalltechnische Unter-
suchung, ein Verkehrsgutachten sowie eine saP vor.
Laut § 35 Abs. 1 Nr. 1 UVPG ist bei Plänen und Programmen, die in Anlage 5 Nr. 1
UVPG aufgeführt sind, eine strategische Umweltprüfung durchzuführen. Gemäß An-
lage 5 Nr. 1.8 UVPG ist für Bauleitplanungen nach den §§ 6 und 10 des
Baugesetzbuches (BauGB) demnach eine obligatorische strategische Umweltprü-
fung durchzuführen. Diese Prüfung ist Bestandteil des Umweltberichtes zum
vorliegenden Bebauungsplan und muss nicht gesondert durchgeführt werden.

Die in der saP9 genannten, mit der UNB abgestimmten CEF-Maßnahmen wurden in
die Planung übernommen.
Weiterreichende Bestandserhebungen sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht er-
forderlich.
Für die Beurteilung der Eingriffsregelung wurde der Bayerische Leitfaden zur Ein-
griffsregelung in der Bauleitplanung (Stand: Januar 2003) verwendet. Die Beurteilung
der Umweltauswirkungen erfolgt verbal-argumentativ in drei Stufen: geringe, mittlere
und hohe Erheblichkeit.
Es werden vorhandene, der Öffentlichkeit zugängliche Daten der Angebote des Bay-
erischen Landesamts für Umweltschutz ausgewertet. Zur Ermittlung der Betroffenheit

9 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP), Erweiterung Flächennutzungsplan Gemeinde Aresing, Büro Schwaiger und Bur-
bach, Freising [27.12.2020]
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geschützter Tier- und Pflanzenarten wird die amtliche Biotopkartierung Bayern, das
Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) des Landkreises Neuburg-Schrobenhau-
sen (August 1998) sowie die Artenschutzkartierung Bayern (ASK) im
Untersuchungsgebiet des TK25-Blattes „7433 Schrobenhausen-Aresing“ ausgewer-
tet.

4 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkun-
gen

Gemäß § 4c BauGB sind die Gemeinden verpflichtet, die erheblichen Umweltauswir-
kungen, die aufgrund der Durchführung von Bauleitplänen eintreten, zu überwachen,
um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln
und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.
Im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung soll auf eventuell geänderte Bedingungen
im Planungsgebiet geachtet werden. Die Umsetzung der im Umweltbericht zum Be-
bauungsplan vorgeschlagenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen soll in
diesem Zusammenhang nachverfolgt werden. Die Kontrolle der Ausführung, Pflege
und Entwicklung von Ausgleichsflächen ist im Zuge der Bebauungsplanaufstellung
festzusetzen.

5 Allgemein verständliche Zusammenfassung

Die Umsetzung der vorliegenden Planung hat den Verlust von landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen zur Folge, die aufgrund des Vorkommens von bodenbrütenden
Vogelarten insgesamt betrachtet mittlere Bedeutung für den Naturhaushalt haben.

Die Bebauung führt zu einer dauerhaften Versiegelung von Flächen. Boden und Was-
serhaushalt werden dadurch beeinträchtigt und Lebensraum für Tiere und Pflanzen
geht verloren. Die geplanten Verkehrsflächen und baulichen Anlagen führen zu einer
Veränderung des Orts- und Landschaftsbildes.

Im Rahmen der Bebauungsplanung kann durch Festsetzungen der Eingriff so gering
wie möglich gehalten werden und durch konfliktvermeidende Maßnahmen sowie die
Anlage geeigneter Ausgleichsflächen die Gesamtsituation von Natur und Landschaft
erhalten bleiben. Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild können durch entspre-
chende Maßnahmen zwar minimiert, jedoch nicht vollständig kompensiert werden.
Die Gemeinde ist sich dessen bewusst, möchte ortsansässigen Betrieben jedoch die
betriebliche Ansiedlung im Gemeindegebiet ermöglich. Durch die vollständige Be-
rücksichtigung der in der saP beschriebenen Vermeidung-/Minimierungsmaßnahmen
und CEF-Maßnahmen können die Umweltauswirkungen so gering wie möglich gehal-
ten werden.
Durch die Planung sind – zusammenfassend betrachtet – keine erheblich nachteiligen
Umweltauswirkungen zu erwarten und stellt unter Berücksichtigung der im Umwelt-
bericht sowie in der saP beschriebenen Maßnahmen eine geordnete sowie
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verträgliche Entwicklung bei gleichzeitiger Beachtung der umweltschützenden Be-
lange dar.
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